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Nr. 17 Mittwoch, 25. 4. 2018Ausschreibungen im Offenen Verfahren
-  Die Stadt Ingolstadt, Baureferat, beabsichtigt folgende Leistung nach 

VgV im Offenen Verfahren zu vergeben:

Gebäudereinigung Grundschule Ungernederstraße, 
Nr. 64-015-2018 
Besichtigungstermine: siehe Vergabeplattform

Einreichungstermin: 26.06.2018 um 24:00 Uhr, 
Ausführungsort: Ingolstadt

Kontaktinformationen: Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-
2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de, Auskünfte 
zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

-  Die Stadt Ingolstadt, Baureferat, beabsichtigt folgende Leistung nach 
VOB im Offenen Verfahren zu vergeben:

Emmi-Böck-Schule, 3450 Maler- und Lackierarbeiten, 
Nr. 65-052-2018

Einreichungstermin: 04.05.2018 um 24:00 Uhr, 
Ausführungsort: Ingolstadt

Kontaktinformationen: Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-
2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de, Auskünfte 
zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

-  Die Stadt Ingolstadt, Baureferat, beabsichtigt folgende Leistung nach 
VOB im Offenen Verfahren zu vergeben:

Emmi-Böck-Schule, 3440 Innentüren, Nr. 65-051-2018

Einreichungstermin: 04.05.2018 um 24:00 Uhr, 
Ausführungsort: Ingolstadt

Kontaktinformationen: Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-
2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de, Auskünfte 
zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.
de

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Ingolstadt, Hoch- und Tiefbaureferat, Spitalstraße 3, 85049 
Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2440, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@
ingolstadt.de, beabsichtigt folgende Leistung nach VOB/A zu vergeben:

Sanierung von Straßen, Rad- und Gehwegen 
Maximilianstraße 
Vergabe-Nr. 66-018-2018

Einreichungstermin: 16.05.2018 um 11:00 Uhr, Ausführungsort: 
Ingolstadt

Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt 
vom 19.04.2018 (Az.:00681-18-11) 

Vorhaben/Betreff:   Errichtung einer zusätzlichen 
eigenständigen Wohnung im 
OG und grenzständige 
Nebengebäude 

Grundstück:  Ingolstadt, Hans-Mielich-Straße 14 

Gemarkung:  Unsernherrn

Flur-Nr.:  1111/5

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung 
(Bescheid vom 19.04.2018). Geplant ist die Errichtung einer zusätz-
lichen eigenständigen Wohnung im OG und grenzständigen Neben-
gebäude.

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle benach-
barten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme darauf hin, 
dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim Bauordnungsamt der 
Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 103 (Tel.: 305-2222) zu 
den üblichen Geschäftsstunden eingesehen werden können. Rechts-
grundlage für diese Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO).

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt 
vom 16.04.2018 (Az.:03780-17-11) 

Vorhaben/Betreff:   Neugestaltung des Wohnumfeldes (Errichtung 
von 20 Garagen, 1 Carport, 9 Pkw-Stellplätze, 36 
Fahrradstellplätze und Einhausung eines Müll-
tonnenstandplatzes)

Grundstück:  Ingolstadt, Pettenkofer Straße 17, 19, 21, 23 

Gemarkung:  Ingolstadt 

Flur-Nr.:  4949

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung (Be-
scheid vom 16.04.2018). Geplant ist die Neugestaltung des Wohnum-
feldes (Errichtung von 20 Garagen, 1 Carport, 9 Pkw-Stellplätze 36 Fahr-
radstellplätze und Einhausung eines Mülltonnenstandplatzes)

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle benach-
barten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme darauf hin, 
dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim Bauordnungsamt der 
Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 103 (Tel.: 305-2222) zu 
den üblichen Geschäftsstunden eingesehen werden können. Rechts-
grundlage für diese Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München 
erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschriften lauten: 
Bayerisches Verwaltungsgericht München

Postfachanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München Hausanschrift: 

Bayerstraße 30, 80335 München,

b)  Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München 
auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qua-
lifizierter Signatur an das elektronische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach – www.egvp.de - erhoben werden. Dabei sind die der In-
ternetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden 
Bedingungen zu beachten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungs-
gerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wenn die 
Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen dieser 
und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-   Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen können 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit ent-
nommen werden (www.vgh.bayern.de)

-   Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Entleerungstermine und Änderungen der Hausmüll-
abfuhr wegen Feiertag 1. Mai – Tag der Arbeit
Nach dem Feiertag 1. Mai wird einen Tag später geleert!

Stadtgebiet mit Bereitstellservice Entlee-
rungstag

Datum

reguläre Dienstagstouren Mittwoch 02.05.2018

reguläre Mittwochstouren Donnerstag 03.05.2018

reguläre Donnerstagstouren Freitag 04.05.2018

reguläre Freitagstouren Samstag 05.05.2018

In bestimmten Stadtbereichen müssen die Bürger ihre Abfallbehält-
nisse selbst zur Entleerunge bereitstellen. Für diese Bereiche werden 
daher die Entleerungstermine der Abfallbehältnisse für die kommen-
den vier Wochen bekanntgegeben. Verschiebungen aufgrund eines 
Feiertages sind in der unten stehenden Tabelle durch Fettdruck ge-
kennezeichnet.

Stadtteile 
ohne 
Service

Entlee-
rungstag

Restmüll Biomüll Papier

Zuchering Montag 30.04. 14.05. 07.05. 22.05. 22.05. 18.06.
Mailing, 
Feldkir-
chen

Montag 07.05. 22.05. 30.04. 14.05. 07.05. 04.06.

Winden, 
Oberbrun-
nenreuth, 
Unter-
brunnen-
reuth, 
Spitalhof

Dienstag 02.05. 15.05. 08.05. 23.05. 23.05. 19.06.

Irgerts-
heim, 
Petten-
hofen

Dienstag 08.05. 23.05. 02.05. 15.05. 15.05. 12.06.

Mühl-
hausen, 
Dünzlau

Dienstag 08.05. 23.05. 02.05. 15.05. 15.05. 12.06.

Gerolfing 
(nördl 
Wilhelm-
Busch-
Str.)

Dienstag 08.05. 23.05. 02.05. 15.05. 15.05. 12.06.

Gerolfing 
(restliches 
Gebiet)

Mittwoch 09.05. 24.05. 03.05. 16.05. 16.05. 13.06.

Etting Mittwoch 03.05. 16.05. 09.05. 24.05. 03.05. 30.05.
Hagau Donners-

tag
04.05. 17.05. 26.04. 11.05. 26.04. 25.05.

Ober-
haun-
stadt, 
Müllerbad

Donners-
tag

04.05. 17.05. 26.04. 11.05. 04.05. 01.06.

Unter-
haunstadt

Freitag 05.05. 18.05. 27.04. 12.05. 05.05. 02.06.

Seehof Freitag 27.04. 12.05. 05.05. 18.05. 05.05. 02.06.
Die Biotonne wird im wöchentlichen Wechsel mit der Restmülltonne 
geleert, die Papiertonne wird alle 4 Wochen abgefahren.

Satzung zur Änderung der Satzung 
für die Feuerwehr Ingolstadt

vom 12. April 2018

Die Stadt Ingolstadt erlässt aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch Art. 17a 
Abs. 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) geändert 
worden ist, folgende Satzung:

§ 1 Änderungen

Die Satzung für die Feuerwehr Ingolstadt vom 20. März 2000 (AM Nr. 13 
vom 20.03.2000) die zuletzt durch Satzung vom 27.06.2016 (AM Nr. 27 
vom 06.07.2016) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie besteht aus der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren 

Ingolstadt-Brunnenreuth, 
Ingolstadt-Dünzlau, 
Ingolstadt-Friedrichshofen,  
Ingolstadt-Hagau, 
Ingolstadt-Oberhaunstadt-Unterhaunstadt, 
Ingolstadt-Haunwöhr,  
Ingolstadt-Hundszell, 
Ingolstadt-Stadtmitte, 
Ingolstadt-Stützpunkt West, 
Ingolstadt-Mailing-Feldkirchen, 
Ingolstadt-Etting, 
Ingolstadt-Gerolfing, 
Ingolstadt-Ringsee-Kothau 
Ingolstadt-Rothenturm-Niederfeld, 
Ingolstadt-Unsernherrn und 
Ingolstadt-Zuchering.“

2. § 3 Abs. 8 erhält folgende Fassung:

„(8) Die Freiwilligen Feuerwehren nach §1 Abs. 1 Satz 2 wählen einen 
Stellvertreter des Kommandanten. Die Freiwillige Feuerwehr Ingol-
stadt-Stützpunkt West kann 2 Stellvertreter wählen. Für die Wahl der 
Stellvertreter gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend.“

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ingolstadt, 12.04.2018

Dr. Christian Lösel 
Oberbürgermeister

Erhebung eines Erschließungsbeitrages
Folgende Teilmaßnahmen wurden abgeschlossen: 

Straße von bis Teilmaßnahmen

Messerschmittstr. Manchinger Str. Salierstr.  Erwerb der Erschlie-
ßungsfläche, Herstellung 
der Fahrbahn, Entwässe-
rung der Erschließungs-
anlage, Beleuchtungs-
einrichtung, Gehweg, 
Straßenbegleitgrün

Gemäß Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung werden 
daher für o.g. Maßnahmen Erschließungsbeiträge erhoben, sobald die 
Voraussetzungen für die Verteilung des Aufwandes vorliegen.

Öffentliche Sitzung des 
Bezirksausschusses VII - Etting

Am Mittwoch, 02.05.2018 findet um 20:00 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirksausschusses VII – Etting statt. Veranstaltungsort: Sportheim 
Etting, Retzbachweg 10, 85055 Ingolstadt.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Feststellung, dass der BZA VII beschlussfähig ist

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 28.02.2018

3. Präsentation Landesgartenschau 2020

4. Stellungnahmen/Anfragen der Stadtverwaltung

   4.1. Unterrichtung über Baugenehmigung ( Stellungnahme 2018-07-001)

5. Anträge für den Bürgerhaushalt 2018

6. Anträge für den Bürgerhaushalt 2019

   6.1. Genehmigter Antrag des TSV Etting (Zuschuss für Jugendfußballtore)

7. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Bezirksausschussvorsitzender: 
Herr Jürgen Hammer, Herenäusstr. 1, 85055 Ingolstadt-Etting


